




K Fa 1 Verlust von Höhlenbäumen

Fledermäuse: Im Rahmen der Freihaltung werden Höhlenbäume gefällt, wodurch das Quartiersangebot abnimmt. 
Im Rahmen der Freihaltung werden Bäume gefällt, in denen sich Winterquartiere von Fledermäusen befinden
können. Die Tiere können sich zum Zeitpunkt der Fällung in den Höhlen aufhalten.

Vögel: Es werden Bäume mit Brutplatzpotential im Zuge der Freihaltung gefällt.

Käfer: Im Zuge der Freihaltung werden Bäume gefällt, in denen sich Habitate des Eremiten befinden können. 

K Fa 2 Verlust linienhafter Gehölzstrukturen

Im Zuge der Freihaltung gehen Leitlinien entlang einer Autobahn verloren. Im Zuge der Freihaltung gehen
Leitlinien verloren, welche essentielle Habitatbestandteile verbinden.
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K Kl 1 Beeinträchtigung des Klimas durch Verlust klimarelevanter Strukturen (4.250 m²)

Für die Herstellung des neuen Anschlussgleises und des Gleisbogens werden Flächen von ca. 4.250 m² mit
besonderer thermischer Ausgleichsfunktion und Waldfunktion in Anspruch genommen. Ca. 2.045 m² werden
ausschließlich baubedingt in Anspruch genommen, sodass ein dauerhafter Verlust von ca. 2.205 m² entsteht.

K Pf 2 Verlust und Beeinträchtigung von Gehölzen und Kleingehölzen

Insgesamt werden im Zuge des Vorhabens Gebüschbereiche (ca. 195 m²) sowie kleinflächig auch Bereiche eines
Gehölzstreifens (ca. 15 m²) in Anspruch genommen.

K Bo 1 Verlust sämtlicher Bodenfunktionen durch Versiegelung (1.765 m²)

Für die Herstellung des neuen Anschlussgleises und des Gleisbogens in Höhe von ca. 1.740 m² sowie der
notwendigen Straßenaufweitung von ca. 25 m² am BÜ Eisenbahnfreunde werden bislang unversiegelte Bereiche
neu versiegelt. Es handelt sich dabei nicht um naturnahe Böden.

K Pf 1 Verlust und Beeinträchtigung von W äldern und W ald im Sinne des Gesetzes

Im Zuge des Vorhabens werden insgesamt ca. 6.700 m² Waldflächen und Wald im Sinne des Gesetzes in
Anspruch genommen, wobei ca. 2.045 m² ausschließlich baubedingt in Anspruch genommen werden und im
Anschluss wieder hergestellt werden können, sodass 4.655 m² an auszugleichenden Waldflächen verbleiben.

K Pf 3 Verlust und Beeinträchtigung von Saum-, Ruderal- und Hochstaudenfluren

Durch das Vorhaben werden insgesamt ca. 2.175 m² an Säumen in Anspruch genommen, wobei ca. 1.640 m²
baubedingt beeinträchtigt werden und wiederhergestellt werden können, während ca. 295 m² anlagebedingt und
ca. 240 m² betriebsbedingt dauerhaft überprägt werden.

K Fa 3 Erhöhte Kollisionsgefahr

In für die Zauneidechse geeigneten Lebensräumen werden Baustraßen und Lagerflächen angelegt.
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können. Die Tiere können sich zum Zeitpunkt der Fällung in den Höhlen aufhalten.

Vögel: Es werden Bäume mit Brutplatzpotential im Zuge der Freihaltung gefällt.

Käfer: Im Zuge der Freihaltung werden Bäume gefällt, in denen sich Habitate des Eremiten befinden können. 

K BV 2 Beeinträchtigungen der Biotopverbundfläche VB-D-4405-020 (ca. 10.650 m²)

Im Bereich des Landschaftsschutzgebietes kommt es zu einer Inanspruchnahme von ca. 10.650 m², von denen ca.
4.975 m² temporär in Anspruch genommen werden. Weitere ca. 3.765 m² werden dauerhaft unversiegelt und ca.
1.910 m² durch versiegelte/versiegelungsgleiche Bestandteile in Anspruch genommen. Da hiervon zum jetzigen
Zeitpunkt ca. 425 m² bereits als versiegelt / versiegelungsgleich zu bewerten sind, kommt es zu einer effektiven
Neuversiegelung in Höhe von ca. 1.485 m².

K BV 1 Beeinträchtigungen des Landschaftsschutzgebietes LSG-4405-0025 (ca. 10.650 m²)

Im Bereich des Landschaftsschutzgebietes kommt es zu einer Inanspruchnahme von ca. 10.650 m², von denen ca.
4.975 m² temporär in Anspruch genommen werden. Weitere ca. 3.765 m² werden dauerhaft unversiegelt und ca.
1.910 m² durch versiegelte/versiegelungsgleiche Bestandteile in Anspruch genommen. Da hiervon zum jetzigen
Zeitpunkt ca. 425 m² bereits als versiegelt / versiegelungsgleich zu bewerten sind, kommt es zu einer effektiven
Neuversiegelung in Höhe von ca. 1.485 m².
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